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Corona-Krise: Wie betroffen sind gemeinnützige Organisationen und auf was müssen 
sie achten? 
 
Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland verläuft weiterhin dynamisch. Die 
Auswirkungen machen sich auch bei gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen bemerkbar. 
Damit Sie auch in dieser Zeit immer top informiert sind, haben wir hier einige wichtige Punkte 
für Sie zusammengestellt.  
 
 
Hier unsere Top 5 
 
 

1. An- bzw. Aberkennung der Gemeinnützigkeit während der Corona-Krise 

Wer heutzutage beim Finanzamt einen Antrag auf Gemeinnützigkeit stellt, muss unter 
Umständen länger auf einen Bescheid warten – Non-Profit-Organisationen können in der 
Zwischenzeit nicht steuerlich von der Gemeinnützigkeit profitieren. Solange die 
Gemeinnützigkeit vom Finanzamt nicht erteilt ist, dürfen keine Zuwendungsbestätigungen für 
Sach- oder Geldspenden ausgestellt werden.  
 
Ist der schlimmste Fall für eine gemeinnützige Organisation eingetreten und es droht die 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit, kann die Entscheidung angefochten werden. Hier müssen 
Fristen eingehalten werden – trotz Corona-Krise. Der Einspruch muss innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe der Steuerbescheide schriftlich beim Finanzamt eingehen. Eine unabhängige 
Stelle prüft daraufhin den Sachverhalt. Unabhängig vom Ausgang des Einspruchsverfahrens, 
kann eine vorläufige Bescheinigung beantragt werden (AEAO zu § 59 Tz. 6), damit die 
gemeinnützige Organisation weiterhin berechtigt ist, Spenden zu empfangen und 
Zuwendungsbestätigungen auszustellen.  
 

 
2. Digitalisierung von Vorteil 

Viele gemeinnützige Institutionen sind auf Spenden angewiesen. In Zeiten der Corona-Krise und 
den damit verbundenen Beschränkungen der sozialen Kontakte, haben digital aufgestellte 
Organisationen den entscheidenden Vorteil. Spenden können online gesammelt werden! Ob 
über die eigene Website oder über soziale Medien, kann der Spendenaufruf weiterhin erfolgen. 
 

  
3. Solidarität – Vereine spenden 

Zunehmend hört man von Vereinen, die Hilfsprojekte für die von der Corona-Krise Betroffenen 
starten. Zu beachten ist hierbei, dass keine Spendenquittungen ausgestellt werden dürfen, falls 
die Unternehmung nicht der Satzung entspricht. 
 

 
4. Mittelverwendung – Achtung Aberkennung der Gemeinnützigkeit droht 

Vorsicht ist weiterhin bei der Mittelverwendung geboten. Nur wer sich an die satzungsmäßige 
Mittelverwendung hält, dem droht nicht Gefahr die Gemeinnützigkeit aberkannt zu bekommen. 
Dabei muss auch auf die zeitnahe Mittelverwendung geachtet werden.  
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5. Steuerliche Auswirkungen 

Damit Vereine und andere gemeinnützige Organisationen weiterhin handlungsfähig bleiben, hat 
die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket aufgrund der Corona-Krise geschürt. 
Organisationen, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, haben die 
Möglichkeit unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern zu stellen. 

 
 
Bei Ihren Fragen oder wenn Sie sich einen persönlichen Gesprächspartner zu diesem Thema 
wünschen, sind wir für Sie da. Bitte senden Sie uns hier Ihr Anliegen oder rufen Sie uns an 069 971 
231-0. 
 
Ihre S∙K∙ 
Steuerberatungs GbR 
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